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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Plom-
be zur Sicherung von Waren sowie ein Verfahren
zur Sicherung einer Ware. Die erfindungsgemäße
Plombe sowie das erfindungsgemäße Verfahren sol-
len insbesondere dem Schutz gegen Umtauschbe-
trug von Waren dienen, die telefonisch oder über das
Internet bestellt werden.

[0002] Warensicherungsetiketten fanden Mitte der
80er Jahre Einzug in deutsche Warenhäuser zur Ver-
hinderung von Ladendiebstählen. Diese bestehen in
der Regel aus einem Transponder am Gebäudeaus-
gang und einer Senderspule, die an der Ware befes-
tigt wird. Um die Senderspule von der Ware zu ent-
fernen, werden spezielle Vorrichtungen an der Kas-
se benötigt, die beispielsweise magnetisch das Eti-
kett von der Ware lösen. Im Falle eines Diebstahles
löst die Resonanzfrequenz der Senderspule in der
Nähe der Transponder einen Alarm aus. Arbeitswei-
sen sind elektromagnetisch oder radiofrequent mit 2,
2 bis etwa 2,5 MHz Frequenz. Alternativ gibt es Ge-
häuse die bei unerlaubtem Entfernen die Ware, etwa
mit Farbe, unbrauchbar machen.

[0003] Aus der DE 10 2012 112 240 A1 ist eine kom-
binierte RFID-Plombe bekannt, die aufweist:
einen Steckstift, in dem eine mit einer Übertragungs-
leitung verbundene Steckhülse mit einer Vielzahl von
elektronischen Kontakten ausgebildet ist, wobei die
Übertragungsleitung mit einem RFID-Modul und ei-
ner RFID-Antenne verbunden ist; eine Steckbuch-
se, in die der Steckstift einsteckbar ist, wobei in der
Steckbuchse ein C-förmiger Sicherungsring vorge-
sehen ist, der den eingesteckten Steckstift verrie-
gelt, sodass dieser fest in die Steckbuchse einras-
tet, wodurch eine passive RFID-Plombe ausgebildet
ist; und einen Telekommunikationssteuersockel, der
ein isoliertes Plastikgehäuse aufweist und in dem ein
Buchsensockel zum Verbinden mit der Steckbuch-
se ausgebildet ist, wobei in dem Buchsensockel ein
Steckanschluss ausgebildet ist, dessen Kontakte je-
weils mit einem entsprechenden Kontakt der Steck-
hülse verbunden sind, und wobei ein Rastmodul ei-
nerseits durch eine Rastverbindung an einer Sei-
te des Buchsensockels in dem Telekommunikations-
steuersockel befestigt und andererseits elektrisch mit
einem Steuer- und Telekommunikationsmodul ver-
bunden ist, und wobei das Steuer- und Telekom-
munikationsmodul elektrisch mit einem Stromversor-
gungsmodul verbunden ist, wobei sich der Steck-
stift zusammen mit der aufgesteckten Steckbuchse in
den Buchsensockel des Telekommunikationssteuer-
sockels einführen lasst.

[0004] Die US 2012/0031153 A1 offenbart eine Si-
cherheitsvorrichtung mit einem Clip, von dem sich
eine Nadel nur mit Hilfe eines Schlüssels entfer-

nen lasst. Weitere Siegel und Plomben sind aus
US 6,778,083 B2 und US 2012/0092164 A1 bekannt.

[0005] Im Distanzhandel, d. h. bei Bestellung per Te-
lefon oder Internet und der Zusendung der bestell-
ten Ware per Post oder Lieferdienst, werden bislang
keine Warensicherungen eingesetzt. Allerdings leidet
gerade der Distanzhandel unter dem zunehmenden
Phänomen des sogenannten „Wardrobing”. Bei Fern-
absatzverträgen steht dem Verbraucher in Deutsch-
land grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Mit anderen
Worten kann der Verbraucher innerhalb einer Frist
von zwei Wochen einen z. B. über das Internet ab-
geschlossenen Kaufvertrag ohne Angabe von Grün-
den widerrufen und die bereits erhaltene Ware zu-
rücksenden. Von diesem Widerrufsrecht wird teilwei-
se massiv Gebrauch gemacht. So werden beispiels-
weise zwischen 30% und 50% der Waren im Seg-
ment Kleidung und Schuhe retourniert.

[0006] Solange das Widerrufsrecht lediglich dafür
ausgenutzt wird, die erhaltene Ware zu begutachten
und ggf. anzuprobieren, ist dies nicht weiter proble-
matisch. Tatsächlich werden aber oftmals in betrüge-
rischer Absicht die Waren gar nicht zum Zweck eines
Kaufes bestellt, sondern lediglich vom Händler „aus-
geliehen”. Mit anderen Worten wird beispielsweise
ein bestimmtes Kleidungsstück oder ein Paar Schu-
he bestellt, zu einem bestimmten Anlass oder für ei-
ne Woche getragen und anschließend unter Hinweis
auf das Widerrufsrecht zurückgesandt. Aufgrund der
dadurch entstehenden Gebrauchsspuren sind in be-
stimmten Segmenten 10% der retournierten Ware
nicht mehr wiederverkäuflich.

[0007] Um diesem zunehmenden Problem Rech-
nung zu tragen, stellt sich die vorliegende Erfindung
die Aufgabe, eine Plombe bzw. ein Verfahren zur Si-
cherung von Waren bereitzustellen, die das Wardro-
bing effektiv verhindern kann. Herkömmliche Waren-
sicherungsetiketten sind hierfür unter anderem des-
halb nicht geeignet, weil diese lediglich händlersei-
tig mithilfe spezieller Vorrichtungen im Geschäft oder
Kaufhaus entfernt werden können.

[0008] Die Erfindung beruht unter anderem auf der
Idee, eine Plombe bzw. ein Warensicherungsetikett
bereitzustellen, das sich nur dann von der gesicher-
ten Ware lösen lasst, wenn eine Dateneingabeeinheit
und/oder Datenempfangseinheit der Plombe bzw.
des Warensicherungsetiketts ein vorbestimmtes Da-
tensignal erhält, das der Händler erst dann bereit-
stellt, wenn der Kunde auf sein Widerrufsrecht ver-
zichtet hat oder die Zwei-Wochen-Frist abgelaufen
ist. Hierfür wird die Plombe an einer prominenten
Stelle der Ware (z. B. auf der Vorderseite eines Klei-
dungsstücks) angebracht, sodass die Ware nur be-
schränkt genutzt werden kann. Beispielsweise wür-
den wohl die meisten Betrüger davor zurückschre-
cken, ein mit einer solchen Plombe versehenes Klei-



DE 10 2014 014 913 B3    2015.09.17

3/11

dungsstück öffentlich oder zu einem bestimmten An-
lass zu tragen. Nichtsdestotrotz erlaubt die Plom-
be das uneingeschränkte Prüfen der Kleidung, da-
mit dem Widerrufsrecht Genüge getan wird. Hat der
Kunde die Ware hinreichend getestet und ist sich si-
cher, dass er diese behalten möchte, informiert er
den Händler entsprechend. Der Händler stellt dann
einen Code oder ein Datensignal bereit, das der Kun-
de in die Dateneingabeeinheit der Plombe eingibt
oder das direkt von der Datenempfangseinheit der
Plombe empfangen wird. Anschließend lasst sich die
Plombe schadlos von der Ware entfernen und die
Ware vollumfänglich nutzen.

[0009] Ist die Plombe einmal von der Ware entfernt,
so lässt sich diese nicht mehr durch den Kunden an
der Ware anbringen. Ohne (oder mit beschädigter
bzw. manipulierter) Plombe jedoch wird der Händ-
ler die Ware nicht mehr vom Kunden zurücknehmen
oder Schadensersatz verlangen.

[0010] Die Erfindung betrifft unter anderem eine
Plombe zur Sicherung von Waren, wobei die Plom-
be einen ersten Abschnitt mit einem Verbindungsele-
ment, einen zweiten Abschnitt mit einem Aufnahme-
element zur Aufnahme mindestens eines Teils des
Verbindungselements und eine Dateneingabeeinheit
und/oder Datenempfangseinheit aufweist. Der ers-
te und zweite Abschnitt können durch Einbringen
mindestens eines Teils des Verbindungselements in
das Aufnahmeelement miteinander verbunden wer-
den. Der erste und zweite Abschnitt können nur dann
zerstörungsfrei wieder voneinander getrennt werden,
wenn die Dateneingabeeinheit und/oder Datenemp-
fangseinheit ein vorbestimmtes Datensignal erhält.
Das Verbindungselement weist eine Nadel mit einem
spitzen Ende und einem stumpfen Ende auf, wobei
das spitze Ende beim Einbringen in das Aufnahme-
element irreversibel mit dem Aufnahmeelement ver-
bunden wird.

[0011] Unter dem Begriff „Nadel” ist im Kontext der
vorliegenden Erfindung ein längliches, dünnes Werk-
zeug aus hartem Material mit einer Spitze an einem
Ende zu verstehen und umfasst auch beispielswei-
se die Termini „Nagel” und „Dorn”. Bevorzugt ist die
Nadel derart ausgebildet, dass sie den Stoff üblicher
Kleidungsstücke durchstechen kann. Die Dicke der
Nadel ist dabei bevorzugt so gewählt, dass ein Her-
ausziehen der Nadel aus dem Stoff keine wesentli-
chen sichtbaren Spuren hinterlässt.

[0012] Die beiden Abschnitte der Plombe bestehen
bevorzugt aus einem stabilen, harten Material, bei-
spielsweise aus Hartplastik. Mindestens einer der
beiden Abschnitte ist dabei bevorzugt so groß aus-
gebildet, dass die an der Ware angebrachte Plom-
be die Ware sichtbar verunstaltet. Bevorzugt hat die
äußere Oberfläche eines der beiden Abschnitte ei-
ne Fläche von mindestens 25 cm2, besonders bevor-

zugt von mindestens 50 cm2. Die Plombe kann auch
durch auffällige Farben und/oder Muster oder durch
eine entsprechende Beschriftung („Eigentum von ...”)
entsprechend auffällig markiert sein.

[0013] Mit einem „zerstörungsfreien” Trennen der
beiden Abschnitte ist ein Trennen derart gemeint,
dass für den Händler keine sichtbaren Spuren ver-
bleiben. Mit diesem Merkmal soll lediglich sicherge-
stellt werden, dass der Händler anhand der zurück-
gesandten Ware und der daran befestigten Plombe
feststellen kann, ob die Plombe vormals entfernt wur-
de.

[0014] Das irreversible Verbinden des spitzen Endes
der Nadel mit dem Aufnahmeelement hat den Vorteil,
dass der Kunde nicht mit dem spitzen Ende der Na-
del in Kontakt gerät und somit eine potentielle Verlet-
zungsgefahr effektiv vermieden werden kann. Wenn
der erste und zweite Abschnitt kundenseitig vonein-
ander getrennt werden, erfolgt dies dann bevorzugt
über eine Freigabe des stumpfen Endes der Nadel.
Bevorzugt lasst sich das stumpfe Ende der Nadel
vom ersten Abschnitt dann und nur dann trennen,
wenn die Dateneingabeeinheit und/oder Datenemp-
fangseinheit das vorbestimmte Datensignal erhält.

[0015] Bevorzugt weist der erste Abschnitt der Plom-
be einen Sicherungsmechanismus auf, der das
stumpfe Ende der Nadel im ersten Abschnitt fixiert
und der dazu geeignet ist, das stumpfe Ende der Na-
del freizugeben, wenn die Dateneingabeeinheit und/
oder Datenempfangseinheit das vorbestimmte Da-
tensignal erhält. Hierfür weist das stumpfe Ende der
Nadel bevorzugt eine Öffnung und/oder Nut auf, die
mit einem Bolzen und/oder Vorsprung des Siche-
rungsmechanismus in Eingriff tritt. Wenn die Ware
zusammen mit der Plombe an den Kunden versandt
wird, kann beispielsweise ein Bolzen des Sicherungs-
mechanismus derart in eine Öffnung des stumpfen
Endes der Nadel eingeführt sein, dass sich die Na-
del nicht aus dem ersten Abschnitt der Plombe ent-
fernen lasst. Sobald die Dateneingabeeinheit und/
oder Datenempfangseinheit das vorbestimmte Da-
tensignal erhält, wird der Bolzen entweder aktiv zu-
rückgezogen oder aber freigegeben, sodass er sich
beispielsweise händisch vom Kunden zurückziehen
lässt. Dadurch wiederum wird die Nadel freigegeben,
die sich dann gemeinsam mit dem zweiten Abschnitt
der Plombe vom ersten Abschnitt der Plombe lösen
lässt. Das spitze Ende der Nadel verbleibt dabei im
zweiten Abschnitt der Plombe.

[0016] Bevorzugt weist das spitze Ende der Nadel
eine Nut auf, die beim Einbringen der Nadel in das
Aufnahmeelement irreversibel mit einem Rastmecha-
nismus des Aufnahmeelements verrastet.

[0017] Die hier beschriebene bevorzugte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäße Plombe, bei der
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das Verbindungselement eine Nadel aufweist, kann
besonders vorteilhaft zur Sicherung von Kleidungs-
stücken, Schuhen und anderen Waren, die sich zu-
mindest abschnittsweise leicht mit einer Nadel durch-
stechen lassen (wie z. B. Ledertaschen, Teppichen,
Vorhängen und dergleichen), einsetzen. Da das Pro-
blem des Wardrobing jedoch nicht auf diese Waren
beschränkt ist, sondern beispielsweise auch im Be-
reich von Accessoires wie Handtaschen, Sonnenbril-
len und dergleichen auftritt, ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf Plomben mit Verbindungselementen
beschränkt, die eine Nadel aufweisen. Vielmehr kann
das Verbindungselement auch einen Bolzen, einen
Stift, ein Kabel, einen Draht, ein Seil oder einen Bü-
gel aufweisen.

[0018] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zur Sicherung einer Ware. Zunächst wer-
den eine Plombe und eine Ware bereitgestellt. Bei
der Plombe handelt es sich um eine Plombe, wie sie
oben beschrieben wurde. Der erste und zweite Ab-
schnitt der Plombe werden durch Einbringen mindes-
tens eines Teils des Verbindungselements in das Auf-
nahmeelement derart miteinander verbunden, dass
die Plombe mit der Ware verbunden ist und nicht wie-
der von der Ware entfernt werden kann, ohne dass
der erste und zweite Abschnitt der Plombe voneinan-
der getrennt werden. Dabei sollen der erste und zwei-
te Abschnitt nur dann zerstörungsfrei wieder vonein-
ander getrennt werden können, wenn die Datenein-
gabeeinheit und/oder Datenempfangseinheit ein vor-
bestimmtes Datensignal erhält. Die Ware mit der dar-
an befestigten Plombe wird dann an einen Kunden
übermittelt, beispielsweise per Post oder Lieferdienst
an diesen versandt oder der Kunde holt sie in einer
Filiale des Händlers ab. Sobald sich der Kunde dazu
entschieden hat, die Ware endgültig zu behalten und
zu bezahlen und auf das Widerrufsrecht verzichten
möchte (oder aber nach Ablauf der zwei Wochen),
wird das vorbestimmte Datensignal an die Datenein-
gabeeinheit und/oder Datenempfangseinheit übertra-
gen. Der erste und zweite Abschnitt der Plombe kön-
nen dann voneinander getrennt werden, um die Ware
freizugeben.

[0019] Die Freigabe der beiden Plombenabschnit-
te voneinander kann beispielsweise dadurch erfol-
gen, dass das vorbestimmte Datensignal zunächst
(z. B. auf Anfrage hin) an den Kunden übermittelt
wird und dieser das erhaltene Datensignal dann in
die Dateneingabeeinheit eingibt. Alternativ kann das
vorbestimmte Datensignal auch direkt vom Händler
an die Datenempfangseinheit, beispielsweise via In-
ternet, übertragen werden.

[0020] Das Verbinden des ersten und zweiten Ab-
schnitts der Plombe derart, dass die Plombe mit der
Ware verbunden wird, umfasst dann bevorzugt das
Durchstechen eines Abschnitts der Ware mithilfe der
Nadel, sodass dieser Abschnitt der Ware zwischen

dem ersten und zweiten Abschnitt der Plombe fixiert
ist. Bevorzugt sind der erste und zweite Abschnitt der
Plombe zusätzlich über ein Kabel, einen Draht oder
einen Bügel miteinander verbunden, sodass die Fi-
xierung der Ware nicht über ein Durchstechen mit
einer Nadel erfolgen muss, sondern beispielsweise
dadurch, dass das Kabel, der Draht oder der Bügel
um einen Abschnitt der Ware, beispielsweise einen
Handtaschenhenkel, geschlungen wird und die Ware
so mit der Plombe verbunden wird.

[0021] Besonders bevorzugte Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend mit
Bezug auf die Figuren näher beschrieben. Es zeigen:

[0022] Fig. 1a eine Draufsicht auf einen ersten Ab-
schnitt einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Plombe;

[0023] Fig. 1b eine Seitenansicht des ersten Ab-
schnitts gemäß Fig. 1a;

[0024] Fig. 2 eine seitliche Schnittansicht des ersten
Abschnitts der Fig. 1a;

[0025] Fig. 3 eine schematische Darstellung elektro-
nischer Komponenten der erfindungsgemäßen Plom-
be;

[0026] Fig. 4a–Fig. 4g bevorzugte Merkmale des er-
findungsgemäßen Verbindungselements;

[0027] Fig. 5 eine seitliche Schnittansicht des zwei-
ten Abschnitts einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Plombe;

[0028] Fig. 6 eine seitliche Teilschnittansicht einer
bevorzugten Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Plombe;

[0029] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der Plom-
be gemäß Fig. 6;

[0030] Fig. 8a einen ersten Abschnitt einer Plom-
be gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form;

[0031] Fig. 8b eine Seitenansicht des ersten Ab-
schnitts gemäß Fig. 8a;

[0032] Fig. 9a einen ersten Abschnitt einer Plombe
gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform
in Draufsicht;

[0033] Fig. 9b eine Seitenansicht des ersten Ab-
schnitts gemäß Fig. 9a;

[0034] Fig. 10a eine Draufsicht auf einen ersten Ab-
schnitt einer Plombe gemäß einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform;
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[0035] Fig. 10b eine Seitenansicht des ersten Ab-
schnitts gemäß Fig. 10a; und

[0036] Fig. 11 eine Plombe gemäß einer weiteren
bevorzugten Ausführungsform.

[0037] In den Fig. 6 und Fig. 7 ist eine bevorzug-
te Ausführungsform der erfindungsgemäßen Plom-
be 1 zur Sicherung einer Ware 19 in einer seitli-
chen Teilschnittansicht und einer perspektivischen
Ansicht dargestellt. Die Plombe 1 weist einen ers-
ten Abschnitt 2 mit einem Verbindungselement 4 und
einem zweiten Abschnitt 3 mit einem Aufnahmeele-
ment 5 zur Aufnahme mindestens eines Teils der Ver-
bindungselements 4 auf. Der erste Abschnitt 2 und
der zweite Abschnitt 3 können durch Einbringen min-
destens eines Teils des Verbindungselements 4 in
das Aufnahmeelement 5 derart miteinander verbun-
den werden, dass die Plombe 1 mit der Ware 19
verbunden wird. Hierbei wird ein Abschnitt der Wa-
re 19 von dem Verbindungselement 4 durchstochen,
sodass dieser Abschnitt der Ware 19 zwischen dem
ersten Abschnitt 2 und dem zweiten Abschnitt 3 der
Plombe 1 fixiert ist.

[0038] Fig. 5 zeigt eine detaillierte Schnittansicht
des zweiten Abschnitts 3 der Plombe gemäß den
Fig. 6 und Fig. 7. Bei der hier dargestellten bevor-
zugten Ausführungsform weist das Verbindungsele-
ment 4 ein Nadel mit einem spitzen Ende 7 auf, das
von dem Aufnahmeelement 5 des zweiten Abschnitts
3 aufgenommen werden kann. Dabei verrastet ei-
ne Nut 12 des spitzen Endes der Nadel 4 mit ei-
nem Rastmechanismus 13 des Aufnahmeelements
5 irreversibel. Der Rastmechanismus 13 kann bei-
spielsweise durch eine Klammer oder Feder gebil-
det werden, die beim Einführen der Nadel 4 in das
Aufnahmeelement 5 über das spitze Ende 2 der Na-
del gleitet und dann mit der Nut 12 der Nadel ver-
rastet. Ein Zurückziehen der Nadel 4 aus dem Auf-
nahmeelement 5 ist nun nicht mehr möglich. Auf die-
se Weise sind der erste Abschnitt der Plombe 1 und
der zweite Abschnitt 3 der Plombe 1 über die Nadel
bzw. das Verbindungselement 4 miteinander verbun-
den und können nur dann wieder zerstörungsfrei von-
einander getrennt werden, wenn die Dateneingabe-
bzw. Datenempfangseinheit 6 ein vorbestimmtes Da-
tensignal erhält. Eine beispielhafte Ausführungsform
eines entsprechenden Freigabemechanismus ist in
der Schnittansicht gemäß Fig. 2 dargestellt. Der dort
abgebildete erste Abschnitt 2 einer Plombe 1 ist in
Draufsicht und Seitenansicht auch in den Fig. 1a und
Fig. 1b zu sehen.

[0039] Der erste Abschnitt 2 der Plombe weist einen
Hohlraum bzw. eine Öffnung 22 auf, in die das stump-
fe Ende 8 einer Nadel 4 (vgl. auch Fig. 4a) aufge-
nommen werden kann. Wie in Fig. 4a im Detail dar-
gestellt, kann die Nadel 4 an ihrem stumpfen Ende
8 eine Öffnung bzw. einen Schlitz 9 aufweisen. Der

Sicherungsmechanismus 17 des ersten Abschnitts 2
der Plombe weist einen Bolzen oder Stift 11 auf, der
mittels eines Motors des Sicherheitsmechanismus 17
derart nach links und rechts bewegt werden kann,
dass der Bolzen 11 mit der Öffnung 9 der Nadel 4
in Eingriff tritt. Wird der Bolzen 11 von der in Fig. 2
dargestellten Position mithilfe des Motors nach links
durch die Öffnung 9 der Nadel 4 hindurchbewegt, bis
das linke Ende des Bolzens 11 in die Nut 23 aufge-
nommen wird, so ist die Nadel 4 gegen ein Herauszie-
hen aus der Öffnung 22 gesichert. Mit anderen Wor-
ten ist das stumpfe Ende 8 der Nadel 4 im ersten Ab-
schnitt 2 der Plombe 1 fixiert. Da zugleich, wie oben
erläutert, das spitze Ende 7 der Nadel 4 mit dem Rast-
mechanismus 13 des Aufnahmeelements 5 des zwei-
ten Abschnitts 3 der Plombe 1 irreversibel verrastet,
kann die Plombe nicht von der Ware 19 entfernt wer-
den, ohne entweder die Plombe oder die Ware zu be-
schädigen.

[0040] Wenn nun die Dateneingabe- bzw. Daten-
empfangseinheit 6 ein vorbestimmtes Datensignal er-
hält, so wird mithilfe des Motors des Sicherungsme-
chanismus 17 der Bolzen 11 aus der Nut 23 und
der Öffnung 9 der Nadel herausgezogen und in die
in Fig. 2 dargestellte Position bewegt. Nun ist das
stumpfe Ende 8 der Nadel 4 freigegeben und die Na-
del 4 kann im Wesentlichen widerstandsfrei aus der
Öffnung 22 des ersten Abschnitts 2 der Plombe her-
ausgezogen werden. Dabei verbleibt das spitze Ende
7 der Nadel 4 in dem Aufnahmeelement 5 des zwei-
ten Abschnitts 3, sodass das stumpfe Ende 8 der Na-
del 4 durch die Ware 19 hindurch gezogen werden
muss, um diese freizugeben.

[0041] Der Sicherungsmechanismus 17 bzw. des-
sen Motor zur Bewegung des Stifts oder Bolzens 11
wird von einem Mikroprozessor 18 gesteuert und von
einer Stromversorgung 15, beispielsweise einer Bat-
terie, mit Leistung versorgt. Die elektronischen Kom-
ponenten sind schematisch in Fig. 3 dargestellt. Um
die Batterie 15 zu schonen, kann ein Ein-/Ausschalter
14 vorgesehen sein, der vom Kunden betätigt wer-
den muss, bevor das vorbestimmte Datensignal in die
Dateneingabeeinheit 6 eingegeben bzw. an die Da-
tenempfangseinheit 6 übertragen wird. In der darge-
stellten bevorzugten Ausführungsform weist die Da-
tenempfangseinheit 6 mehrere Fototransistoren oder
Fotodioden 16 auf, die dazu geeignet sind, ein op-
tisches Signal zu empfangen. Ein solches kann bei-
spielsweise wie beim Online-Banking auf einem Mo-
nitor oder Display bereitgestellt werden, dargestellt
mittels mehrerer flackernder Schwarz-Weiß-Flächen.
Mithilfe des sogenannten „flickering” lassen sich so
Daten, wie beispielweise der Code zur Bewegung
des Bolzens 11 auf die Fotodioden bzw. Fototran-
sistoren 16 der Datenempfangseinheit 6 übertragen,
die dann im Mikroprozessor 18 weiterverarbeitet und/
oder entschlüsselt werden, um dann gegebenenfalls
den Bolzen 11 in Bewegung zu setzen.
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[0042] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung weder auf die in Fig. 2 dargestellte Datenemp-
fangseinheit 6 noch auf den speziellen Sicherungs-
mechanismus 17 beschränkt. Insbesondere kann an-
stelle des Motors, der den Bolzen 11 bewegt, auch ein
magnetischer Mechanismus oder dergleichen Ver-
wendung finden. In einer besonders einfachen Aus-
führungsform ist der Bolzen metallisch und wird mit-
hilfe einer Spule durch Anlegen von Strom bewegt.
Anstelle einer Datenempfangseinheit 6 mit Fototran-
sistoren 16 kann auch eine Datenempfangseinheit 6
mit einer seriellen Datenschnittstelle wie z. B. einem
USB-Anschluss Verwendung finden, wie dies sche-
matisch in den Fig. 9a und Fig. 9b dargestellt ist.
Anstelle einer Datenempfangseinheit kann auch ei-
ne Dateneingabeeinheit vorgesehen sein, in die der
Kunde aktiv beispielsweise einen Zahlencode einge-
ben muss. Diese Dateneingabeeinheit 6 kann bei-
spielsweise eine Tastatur (vgl. Fig. 10a und Fig. 10b)
oder ein mechanisches Zahlenschloss (vgl. Fig. 8a
und Fig. 8b) aufweisen. Zusätzlich kann auch ein Dis-
play 20 (vgl. Fig. 10a und Fig. 10b) zur Anzeige von
Informationen vorhanden sein.

[0043] Die Nadel 4 der bevorzugten Ausführungs-
form der Fig. 2 ist nochmals im Detail in Fig. 4a abge-
bildet. Die Öffnung 9 des stumpfen Endes 8 der Na-
del 4 kann, wie dies in Fig. 4a und Fig. 4c dargestellt
ist, ein länglicher Schlitz sein. In diesen kann ein ent-
sprechend geformter Bolzen bzw. Stift 11 eingeführt
werden, wie dies in den Fig. 4e und Fig. 4g in per-
spektivischer Seitenansicht und Draufsicht skizziert
ist. Selbstverständlich kann die Öffnung 9 auch eine
andere Form aufweisen und insbesondere quadra-
tisch, rund, elliptisch oder dreieckig sein. Der Quer-
schnitt des Bolzens bzw. Stifts 11 ist dabei bevorzugt
an den Querschnitt der Öffnung 9 angepasst. Anstel-
le einer Öffnung 9 kann das stumpfe Ende 8 der Na-
del 4 auch beispielsweise eine Nut 10 aufweisen, wie
dies in Fig. 4b dargestellt ist. Der Bolzen oder Stift 11
weist dann bevorzugt eine Einkerbung oder Öffnung
11a auf, die mit der Nut 10 in Eingriff treten kann, wie
dies in den Fig. 4d und Fig. 4f in Seitenansicht und
Draufsicht schematisch dargestellt ist.

[0044] Es versteht sich von selbst, dass die erfin-
dungsgemäße Plombe auch in weiteren Merkmalen
von den hier dargestellten bevorzugten Ausführungs-
formen abweichen kann. Insbesondere können der
erste und zweite Abschnitt der Plombe eine andere
Form und Größe haben. Desweiteren können der ers-
te Abschnitt 2 und der zweite Abschnitt 3 der Plom-
be 1 zusätzlich über beispielsweise ein Kabel 21 mit-
einander verbunden sein, wie dies in Fig. 11 ange-
deutet ist. Anstelle des Kabels kann auch ein Draht
oder ein Bügel zum Einsatz kommen. Diese Ausfüh-
rungsform eignet sich besonders gut, um andere Wa-
ren als Kleidungsstücke wie z. B. Handtaschen, Son-
nenbrillen oder andere Accessoires vor Wardrobing
zu schützen. Hierfür wird der zweite Abschnitt 3 zu-

sammen mit dem Kabel 21 beispielsweise durch den
Henkel einer Handtasche geführt und mithilfe der Na-
del 4 mit dem ersten Abschnitt 2 der Plombe 1 ver-
bunden. Dadurch ist die Plombe 1 an der Handtasche
fixiert und kann, wie oben beschrieben wurde, nur
nach dem Empfang des vorbestimmten Datensignals
wieder von dieser gelöst werden.

[0045] Mit der Erfindung ist es möglich, ein Schutze-
tikett bzw. eine Plombe bereitzustellen, welches es
dem Kunden ermöglicht, selbstständig die zuvor ge-
kaufte Ware von diesem zu befreien und so einem
Umtauschbetrug vorzubeugen.

[0046] Das Gehäuse des Schutzetikettes, d. h. der
erste und zweite Abschnitt, ist bevorzugt aus stabi-
lem Kunststoff gefertigt. Der erste Abschnitt ist be-
vorzugt zweiteilig ausgebildet und enthält einen Ver-
schluss, der mit einer mechanischen oder magneti-
schen Verriegelung den Nadelkopf bzw. das stump-
fe Ende der Nadel im zweiten Abschnitt oder Gehäu-
seoberteil festhält und bevorzugt aus Metall gefer-
tigt ist. Der Verschluss hat die Aufgabe, die Nadel
temporär zu halten, etwa mittels eines Bolzens, der
in ein Nadelöhr oder eine Kerbe der Nadel eingreift
und sie so im Oberteil sicher verriegelt. Bewegt wird
der Verschluss bevorzugt durch einen (elektro-)me-
chanischen Antrieb. Nach dem Entriegeln lässt sich
die Nadel entfernen und die Ausgangsstellung nicht
von Kundenseite wiederherstellen. Erst händlerseitig
lässt sich das Etikett bzw. die Plombe mit einer neuen
Nadel wieder in den Auslieferungszustand versetzen.

[0047] Diese Verriegelung wird durch eine individu-
elle Dateneingabe, bspw. einen Code, geöffnet. Da-
zu befindet sich im ersten Abschnitt eine Technik zur
Dateneingabe bzw. zum Datenempfang (Freischalt-
technik). Diese kann elektronisch, digital, etwa mittels
RFID, Bluetooth oder NFC Chip oder eine SIM-Kar-
te sein. Hier wird der Code mittels der entsprechen-
den Übertragungstechnik empfangen. Ebenso kann
sie über eine optische Komponente, wie einen Laser,
eine Kamera, eine Foto- oder Infrarot-Diode erfolgen.
Hier liest die optische Komponente den Code mittels
Datenerfassung. Oder es kann eine externe Steck-
verbindung wie USB sein. Hier wird der Code mittels
einer speziellen Software übertragen. Alternativ kann
die Dateneingabe magnetisch oder mechanisch er-
folgen, etwa über ein Zahlenschloss, einen Schlüs-
sel oder eine Drehkombination. Hier wird der Code
mechanisch eingegeben. Ebenfalls möglich ist die di-
rekte Dateneingabe des Codes über ein integriertes
Tastenfeld mit Display.

[0048] Zentrale Idee jeder Form der Dateneingabe
ist die eindeutige Identifizierung des Schutzetikettes
bzw. der Plombe und der damit verbundenen Ware
zur anschließenden Freischaltung des Verschlusses.
So soll verhindert werden, dass sich mehrere ähnli-
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che Warenartikel mit dem gleichen Code entsperren
lassen.

[0049] Mit Ausnahme der magnetischen oder me-
chanischen Dateneingabe sowie der externen Steck-
verbindung mit Software verfügt die Technik weiter-
hin bevorzugt über eine eigene Stromversorgung.
Diese kann z. B. über eine auswechselbare Batte-
rie gewährleistet werden. Um die Batteriespannung
im Nichtgebrauch zu schonen, bietet es sich an, das
Schutzetikett mit einem Powerschalter auszustatten.
Weiterhin wird die interne Datenverarbeitung und
Steuerung der Verschlussmechanik bevorzugt durch
einen Mikroprozessor sichergestellt.

[0050] Jedes Schutzetikett weist eine ihm zugewie-
sene. Seriennummer auf. Vorteilhafterweise wird ein
Code aus Artikelnummer der zu schützenden Wa-
re und Seriennummer des Schutzetikettes erzeugt.
Einzig dieser Code öffnet den Verschluss. Der Code
kann dauerhaft im Mikroprozessor hinterlegt sein
oder bei jeder neuen Warenanbringung über die Frei-
schalttechnik auf das Gerät gespeichert werden.

[0051] Die Nadel, deren Nadelkopf mit der Öse im
Verschluss temporär befestigt ist, lässt sich mit der
Nadelspitze in das Gehäuseunterteil einführen wo sie
irreversibel mechanisch oder magnetisch einklemmt
oder alternativ dauerhaft verklebt ist. Dazu weist die
Nadel bevorzugt eine glatte, gekerbte oder gewellte
Oberfläche auf, welche im Zusammenspiel mit einer
in dem Unterteil befestigten Klammer oder Spreng-
scheibe eine dauerhafte Verbindung eingeht. Anstel-
le einer Nadel ist auch ein (Draht-)Seil oder eine
(Draht-)Schlaufe mit gleicher Befestigung vorstellbar,
welche(s) die Ware nicht perforiert sondern potenziel-
le Öffnungen der Ware durchläuft. Dieses Seil könn-
te zusätzlich auch mit dem Ober- und Unterteil (bzw.
ersten und zweiten Abschnitt) fest verbunden sein.
Eine weitere Alternative sind zwei Magnete, jeweils
einer in Ober- und Unterteil, wobei der Magnet im
Oberteil bzw. ersten Abschnitt sich durch den Code
deaktivieren bzw. umpolen lässt und so die Verbin-
dung aufhebt. Dabei ist die Ware im geschlossen Zu-
stand zwischen den Magneten des Gehäuses bis zur
Verschlussöffnung eingeklemmt und geschützt.

[0052] Das Unterteil bzw. der zweite Abschnitt ist be-
vorzugt zweiteilig ausgebildet und hat die Aufgabe
die Nadel dauerhaft zu greifen, um so zum einen den
Endkunden vor Verletzungen durch die Nadelspitze
zu schützen und zum anderen in Verbindung mit dem
Oberteil sicher und bis zur Öffnung dauerhaft an der
Ware befestigt zu werden. Die Nadel kann durch ei-
ne Klammer, eine Sprungscheibe oder einen Magne-
ten innerhalb des Unterteils gehalten werden. Alter-
nativ kann eine Klebverbindung die gewünschte Be-
festigung sicherstellen.

[0053] Im an der Ware angebrachten Zustand ist im
idealen Anwendungsfall das Unterteil verdeckt und
das Oberteil sichtbar an der Ware befestigt.

[0054] Weiterhin lässt sich das Oberteil mit einer
neuen Nadel ausstatten und so mehrfach wiederver-
wenden, während sich die mit dem Unterteil verbun-
dene Nadel nur durch Zerstörung entfernen lässt und
so das Unterteil nicht nochmals verwendbar ist. Alter-
nativ ist das Unterteil so zu konstruieren das die Na-
del entfern- und so wiederverwendbar ist.

Patentansprüche

1.    Plombe (1) zur Sicherung von Waren, wobei
die Plombe einen ersten Abschnitt (2) mit einem Ver-
bindungselement (4), einen zweiten Abschnitt (3) mit
einem Aufnahmeelement (5) zur Aufnahme mindes-
tens eines Teils des Verbindungselements (4) und
eine Dateneingabeeinheit (6) und/oder Datenemp-
fangseinheit (6) aufweist, wobei der erste und zwei-
te Abschnitt durch Einbringen mindestens eines Teils
des Verbindungselements (4) in das Aufnahmeele-
ment (5) miteinander verbunden werden können, wo-
bei der erste und zweite Abschnitt nur dann zerstö-
rungsfrei wieder voneinander getrennt werden kön-
nen, wenn die Dateneingabeeinheit (6) und/oder Da-
tenempfangseinheit (6) ein vorbestimmtes Datensi-
gnal erhält, wobei das Verbindungselement (4) eine
Nadel mit einem spitzen Ende (7) und einem stump-
fen Ende (8) aufweist und wobei das spitze Ende (7)
beim Einbringen in das Aufnahmeelement (5) irrever-
sibel mit dem Aufnahmeelement verbunden wird.

2.  Plombe nach Anspruch 1, wobei sich das stump-
fe Ende (8) der Nadel vom ersten Abschnitt trennen
lässt, wenn die Dateneingabeeinheit und/oder Daten-
empfangseinheit das vorbestimmte Datensignal er-
hält.

3.  Plombe nach Anspruch 1 oder 2, wobei der ers-
te Abschnitt einen Sicherungsmechanismus (17) auf-
weist, der das stumpfe Ende (8) der Nadel im ersten
Abschnitt fixiert und der dazu geeignet ist, das stump-
fe Ende der Nadel freizugeben, wenn die Datenein-
gabeeinheit und/oder Datenempfangseinheit das vor-
bestimmte Datensignal erhält.

4.   Plombe nach Anspruch 3, wobei das stumpfe
Ende (8) der Nadel eine Öffnung (9) und/oder Nut
(10) aufweist und wobei der Sicherungsmechanis-
mus (17) einen Bolzen (11) und/oder Vorsprung auf-
weist, der mit der Öffnung (9) und/oder Nut (10) in
Eingriff tritt.

5.  Plombe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei das spitze Ende (7) der Nadel eine Nut (12) auf-
weist, die beim Einbringen der Nadel in das Aufnah-
meelement irreversibel mit einem Rastmechanismus
(13) des Aufnahmeelements (5) verrastet.



DE 10 2014 014 913 B3    2015.09.17

8/11

6.  Verfahren zur Sicherung einer Ware, mit den fol-
genden Schritten:
a) Bereitstellen einer Plombe (1) nach einem der vo-
rigen Ansprüche;
b) Bereitstellen einer Ware (19);
c) Verbinden des ersten und zweiten Abschnitts (2,
3) der Plombe (1) durch Einbringen mindestens eines
Teils des Verbindungselements (4) in das Aufnahme-
element (5) derart, dass die Plombe (1) mit der Wa-
re (19) verbunden ist, wobei der erste und zweite Ab-
schnitt (2, 3) nur dann zerstörungsfrei wieder vonein-
ander getrennt werden können, wenn die Datenein-
gabeeinheit (6) und/oder Datenempfangseinheit (6)
ein vorbestimmtes Datensignal erhält;
d) Übermitteln der Ware (19) zusammen mit der
Plombe (1) an einen Kunden;
e) Übertragen des vorbestimmten Datensignals an
die Dateneingabeeinheit (6) und/oder Datenemp-
fangseinheit (6); und
f) Trennen des ersten und zweiten Abschnitts (2, 3)
voneinander zum Freigeben der Ware (19).

7.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schritt
des Übertragens des vorbestimmten Datensignals an
die Dateneingabeeinheit und/oder Datenempfangs-
einheit die folgenden Schritte aufweist:
Übermitteln des vorbestimmten Datensignals an den
Kunden und
Eingeben des übermittelten Datensignals in die Da-
teneingabeeinheit oder Übertragen des übermittelten
Datensignals an die Datenempfangseinheit.

8.   Verfahren nach Anspruch 6, wobei der Schritt
des Übertragens des vorbestimmten Datensignals an
die Dateneingabeeinheit und/oder Datenempfangs-
einheit ein direktes oder indirektes Übertragen des
vorbestimmten Datensignals an die Datenempfangs-
einheit aufweist.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei der erste und zweite Abschnitt (2, 3) der Plom-
be (1) zusätzlich über ein Kabel (21), einen Draht (21)
oder einen Bügel miteinander verbunden sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
wobei Schritt c) das Durchstechen eines Abschnitts
der Ware (19) umfasst, so dass dieser Abschnitt der
Ware zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt (2,
3) der Plombe (1) fixiert ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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